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Vorwort

Vor vielen Jahren bekam ich im Rahmen meiner Assistenzarzt-
tätigkeit am psychiatrischen Universitätsklinikum der Ludwig-
Maximilians-Universität von der Abteilung für Forensische Psy
chiatrie mein erstes forensisch-psychiatrisches Gutachten zu
geteilt. Überrascht und überfordert von dem Aktenberg in 
meinem Fach begann ich, die ersten Seiten und den Gutachten-
auftrag durchzublättern. Sofort schossen mir viele Fragen in 
den Kopf: Worum geht es eigentlich genau? Was ist die konkrete 
Fragestellung an mich? Habe ich nun eigentlich einen Patien-
ten, einen Probanden oder einen Klienten1? Gilt überhaupt die 
ärztliche Verschwiegenheitspflicht? Was darf ich und was muss 
ich berücksichtigen? Und wie sieht denn so ein schriftliches 
Gutachten überhaupt aus? Ein erster hektischer Blick in die 
mehrhundertseitigen Lehrbücher zur Forensischen Psychiatrie 
schreckten mich erst einmal ab.

Dr. med. Felix Segmiller

Bereits im Rahmen meines Psychologiestudiums interessierte 
ich mich für rechtspsychologische Inhalte und lernte im Rah-
men diverser Praktika nicht nur den Justizvollzugs- sowie Maß-
regelvollzugsalltag kennen, sondern erhielt auch einen ersten 

1	 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeich-
nungen und personenbezogenen Begriffen überwiegend die männ-
liche Form verwendet. Entsprechendes gilt im Sinne der Gleichbe-
handlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Dies hat lediglich 
redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
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Einblick in die forensisch-psychiatrische Begutachtungspraxis. 
Nach dem Studienabschluss wollte ich mein Wissen begleitend 
zur Promotion zunächst an der Abteilung für Forensische Psy-
chiatrie der Universität Regensburg und schließlich am Münch-
ner Universitätsklinikum vertiefen und mein erstes eigenes 
Gutachten unter Supervision erstellen. Zeitnah kam die erste 
Anfrage für ein testpsychologisches Gutachten. Zügig suchte 
ich meine Unterlagen aus dem Studium zusammen, auch die 
gängigen Lehrbücher sammelten sich auf meinem Schreib-
tisch. Doch womit anfangen? Was aus den Akten ist für mich 
wichtig? Einen Untersuchungsplan brauche ich auch noch.

Dr. phil. Maximilian Wertz

Als frisch gebackener Staatsanwalt bekam ich es bereits nach 
wenigen Wochen zum ersten Mal mit einem mutmaßlichen 
Täter mit psychischen Auffälligkeiten zu tun: einem jungen 
Beschuldigten, der nicht nur eine ganze Serie von Kellerein-
bruchsdiebstählen begangen, sondern auch in der niedrig-
schwelligen Jugendpension, in der er gelegentlich übernach-
tete, wild randaliert und dabei einen Feuerlöscher ausgeleert 
hatte; zudem hatte er offenbar willkürlich und ohne nachvoll-
ziehbaren Grund Passanten auf offener Straße angegriffen. 
Nachdem ich einen Haftbefehl gegen den jungen Mann erwirkt 
hatte, meldete sich schon bald die J VA mit dem Hinweis, dass 
sich der Beschuldigte psychisch auffällig verhalte. Das war eine 
Information, mit der ich zunächst wenig anfangen konnte. Gute 
vier Jahre Studium, einige Jahre an einem strafrechtlichen 
Lehrstuhl und zwei Jahre Referendariat hatten mich zwar mate-
riell-rechtlich und prozessual soweit einigermaßen geschult 
und ich konnte immer noch fünf verschiedene Theorien zur 
Behandlung des Erlaubnistatbestandsirrtums auswendig run-
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terrattern, aber außer der vagen (und wie ich dann bald lernte: 
grob falschen) Formel: »Ab 3 Promille ist man schuldunfähig, 
bei Tötungsdelikten 3,3 Promille wegen der erhöhten Hemm-
schwelle«, hatte ich über Schuld(un)fähigkeit noch nicht viel 
gelernt. Auch die Ausgestaltung der Maßregeln der Besserung 
und Sicherung der §§ 63 f. StGB hatten in meiner Ausbildung 
keine Rolle gespielt. Zumindest so viel hatte ich aber gelernt: 
Wenn ich keine Ahnung habe, muss ich halt nachfragen. Und so 
führte ich ein längeres Gespräch mit einem Psychiater in der 
J VA , der dringend anregte, den Beschuldigten psychiatrisch zu 
begutachten. Er könne mir auch ein vorläufiges Gutachten »zur 
Frage des § 126a« schreiben. Aus seiner Sicht müsse der Beschul-
digte nämlich in einem psychiatrischen Krankenhaus unterge-
bracht werden. Unauffällig blätterte ich während des Gesprächs 
in meinem Gesetz und entdeckte eine weitere Vorschrift, die 
mir zuvor noch nie begegnet war. Nach kurzer Rücksprache mit 
Kollegen erteilte ich den Gutachtensauftrag und beantragte 
kurz darauf meinen ersten Unterbringungsbefehl. Bis zur Er
stellung der Antragsschrift hatte ich mir mit einer recht wilden 
Mischung aus Tipps von erfahreneren Kollegen, Kommentie-
rungen der einschlägigen Vorschriften und Aufsätzen ein 
Grundwissen angeeignet, mit dem ich mich dann auch in die 
Hauptverhandlung traute. Zu einer ernsthaften und kritischen 
Überprüfung des schriftlichen Sachverständigengutachtens 
reichte das damals aber noch nicht. Zu meinem Glück waren 
sowohl der Gutachter als auch die erkennenden Richter sehr 
erfahren. Dennoch weiß ich noch gut, dass ich bei aller Über-
zeugung von der Richtigkeit meiner Ausführungen doch ein 
recht mulmiges Gefühl hatte, als ich abschließend den Antrag 
stellte, den Beschuldigten in einem psychiatrischen Kranken-
haus unterzubringen. »Die grundsätzlich unbefristete Unter-
bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 
StGB ist eine außerordentlich belastende Maßnahme, die einen 



besonders gravierenden Eingriff in die Rechte des Betroffenen 
darstellt« – so der B GH in ständiger Rechtsprechung. Im Laufe 
der Zeit hat mich das Thema der forensischen Psychiatrie nicht 
mehr losgelassen und in all meinen bisherigen Funktionen in 
der Justiz eine bedeutende Rolle gespielt. Gerade mit der heuti-
gen Perspektive bin ich allerdings immer wieder über die – frag-
würdige – Qualität mancher Gutachten erschrocken und stelle 
zudem fest, dass die heutigen Dienstanfänger auch nicht mehr 
über die Materie wissen als ich damals.

Dr. jur. Laurent Lafleur, Pressesprecher und Leiter der Presse
stelle sowie Richter am Oberlandesgericht München

Auch wenn wir – ebenso wie der hochgeschätzte Kollege Herr 
Dr. Lafleur – mittlerweile erfahren(er) sind und die forensisch-
psychiatrische Begutachtung Routine in unserem Berufsalltag 
darstellt, können wir uns gut an die oben dargestellten Situatio-
nen und die Überforderung erinnern, die damals damit einher-
ging. Im Rahmen unserer Autorentätigkeit zum Zwecke des Bei-
trags zur Qualitätssicherung in der forensischen Psychiatrie 
entstand so unter anderem die Idee, ein strukturiertes Nach-
schlagewerk zur Klärung initial aufkommender Fragen von an
gehenden oder frisch tätigen Psychiaterinnen und Psychiater, 
Psychologinnen und Psychologen sowie auch Juristinnen und 
Juristen zu erstellen. Aus dem Projekt entstand schließlich das 
vorliegende interdisziplinäre Handbuch für Einsteiger und Fort-
geschrittene im forensisch-psychiatrischen Berufskontext.

Dieses Praxisbuch adressiert insbesondere Nachwuchs-Gut-
achter und -Juristen (im Strafrecht) und erläutert überblicks
artig und prägnant die psychiatrisch-forensische Begutach-
tungspraxis im Allgemeinen. Es zielt auf die Wissensvermittlung 
für Einsteiger verschiedener Disziplinen ab und dient als struk-
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turiertes Handbuch in der Praxis/für Praktiker. Darüber hinaus 
werden praxisnahe Ratschläge geboten. Es kann und soll kein 
Lehrbuch über forensische Psychiatrie bzw. psychiatrische Be
gutachtung ersetzen. Dennoch stellt es aus Sicht der Autoren 
ein Überblick vermittelndes Nachschlagewerk für den Einstieg 
und zur Vertiefung dar, sozusagen ganz im Sinne der Verlags-
reihe »griffbereit« für den Nachwuchs-Gutachter oder -Juris-
ten. Anhand der Veranschaulichung der Inhalte an Praxisbei-
spielen soll die fachliche Weiterentwicklung ebenso einprägsam 
wie kurzweilig gelingen.

Dieses Handbuch wurde in erster Linie so gestaltet, dass ins-
besondere unerfahrene Psychiater, Psychologen und Juristen 
von diesem profitieren und es gewinnbringend einsetzen kön-
nen, was durch das übersichtliche Frage-Antwort-Format unter-
stützt wurde. Aber auch Fortgeschrittene können ihr Wissen 
vertiefen oder es anhand der spezifischen Kapitel besser struk-
turieren. Zudem werden Ratschläge für die Begutachtungspra-
xis sowie konkrete Beispiele samt Musterformulierungen und 
-vorlagen anhand von Auszügen aus Gutachten angeboten. Im 
Anschluss an jedes Kapitel sind zudem jeweils weiterführende 
Literaturempfehlungen zu finden, die auf die einschlägigen 
Lehrbücher und relevanten Veröffentlichungen zu den entspre-
chenden Inhalten der einzelnen Kapitel hinweisen und es dem 
Leser so ermöglichen, das Wissen themenspezifisch zu erwei-
tern. Neben diesem »Service« der konkreten Literaturvorschläge 
zu jedem Kapitel befindet sich am Ende des Buches ein Gesamt-
literaturverzeichnis, in welchem nochmals alle zitierten Refe-
renzen des Handbuchs vorzufinden sind.

Das Buch ist so aufgebaut, dass es zunächst für den Einsteiger 
allgemeingültige Informationen über die Disziplin der forensi-
schen Psychiatrie sowie den Inhalt und den Ablauf einer psych-
iatrisch-forensischen Begutachtung an sich liefert. Zudem wer-
den Aufbau und Struktur des schriftlichen Gutachtens darge-
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stellt. Im Folgenden wird spezifisch auf die strafrechtsrelevante 
Begutachtung eingegangen, wobei auch hier zunächst allge-
mein die Grundprinzipien erklärt werden, bevor die Beurtei-
lung konkreter strafrechtsrelevanter Fragestellungen an Sach-
verständige (Beurteilung der Schuldfähigkeit, Unterbringung 
im Maßregelvollzug, Kriminalprognose etc.) in Abhängigkeit 
verschiedener Störungsbilder anhand realer praktischer Fälle 
mit Auszügen aus Gutachten aufgezeigt wird.

Der Großteil der forensisch-psychiatrischen Lehrbücher ist 
dergestalt gegliedert, dass im Rahmen der Abhandlung des je
weiligen Krankheitsbildes und dessen strafrechtlicher Bewer-
tung zunächst die Erkrankung beschrieben wird mit z. B. Infor-
mationen zu pathogenetischen Erklärungsmodellen, Inziden-
zen und Prävalenzen sowie diagnostischen Manualen. Meist 
wird weiter beschrieben, wie sich die jeweilige Erkrankung am 
besten therapieren lässt. Sodann folgt im nächsten Schritt die 
Bewertung dieses Krankheitsbildes im Rahmen einer straf-
rechtlichen Begutachtung mit Fragen der Zuordnung zum Ein-
gangsmerkmal und potenziellen Auswirkungen auf Einsichts- 
und Steuerungsfähigkeit.

Das vorliegende Buch lässt bewusst den umfangreichen ers-
ten Bereich des beschriebenen Vorgehens weg: Es beschäftigt 
sich also nicht mit der Charakteristik und Diagnostizierung der 
jeweiligen Krankheitsbilder, sondern steigt gleich auf der zwei-
ten Ebene ein, nämlich der gutachterlichen Bewertung der 
jeweiligen Krankheitsbilder. Dieses Vorgehen wurde bewusst 
gewählt, um als direkter gutachterlicher Praxisbegleiter zu fun-
gieren.

Zu Ende der ersten drei einführenden Kapitel werden stets 
die wesentlichsten Inhalte für den Leser in Form von »take-
home messages« zusammengefasst. Darauf aufbauend werden 
konkrete Tipps für den Praxiseinstieg in die Thematik angebo-
ten. Abschließend dient das letzte Kapitel der gebündelten 

10  Vorwort



Zusammenfassung und verdichteten Darstellung der wesentli-
chen Inhalte als finaler Überblick für den Leser.

In diesem Sinne: »Sprich, doch bleibe kurz und klar.« (Dante 
Alighieri)

Die Kasuistiken, Praxisbeispiele und Gutachtenauszüge erhe-
ben insbesondere aufgrund der großen Individualität der zu 
begutachtenden Fälle nicht den Anspruch von allgemeingülti-
gen Musterbewertungen. Die Heterogenität der Stile von Sach-
verständigen in der Praxis ließe das auch nicht zu. Es stellt aus 
Sicht der Autoren aber kein Argument gegen eine Sammlung 
von Beispielen dar. Den Kasuistiken liegen zwar ähnliche Sach-
verhalte und Ausarbeitungen wie in bearbeiteten realen Gut-
achtenaufträgen der beiden Autoren zugrunde, kein einziges 
Gutachtenbeispiel ist aber kongruent mit einer realen Fallkon
stellation. Die Daten sowie enthaltenden Namen von Personen 
oder Einrichtungen sind stets vollständig anonymisiert, Eck
daten zur Biografie, dem Tatablauf und weitere relevante Sach-
verhalte zudem stets verfremdet, ohne die Plausibilität der 
finalen Beurteilung infrage zu stellen. Rückschlüsse auf reale 
Personen sind somit nicht möglich. Eventuell vermeintliche 
Ähnlichkeiten zu realen Fällen sind insofern zufälliger Natur.

Felix Segmiller und Maximilian Wertz, 
Augsburg und München im Frühjahr 2025

Danksagung

Herzlichen Dank an Dr. Christina Segmiller-Kohler für die 
gründliche Durchsicht des Manuskripts und die vorgebrachten 
Anregungen sowie an Dr. Laurent Lafleur für das Einbringen 
der juristischen Perspektive im Vor- und Nachwort.

Danksagung  11



Einleitung

Sie erhalten im Rahmen Ihrer psychiatrischen Tätigkeit Ihren 
ersten Auftrag für ein forensisch-psychiatrisches Schuldfähig-
keitsgutachten eines Gerichts und sitzen vor dem Aktenberg 
auf Ihrem Schreibtisch. – Was nun? Was bedeutet Schuldfähig-
keit und was verbirgt sich hinter den Paragrafen 20 und 21 
StGB? Worauf muss ich bei der Erstellung achten? Wie ist so ein 
Gutachten aufgebaut und was kommt eigentlich nach der 
schriftlichen Gutachtenerstellung?

Sie sind psychologisch tätig, interessieren sich für die foren-
sische bzw. Rechtspsychologie und möchten gern einen ersten 
Einblick in die psychologische Begutachtung von Straftäterin-
nen und Straftätern erhalten. – Was sind typische Fragestellun-
gen? Welche psychischen Störungsbilder erwarten mich? Wel-
che Probleme gibt es beim Einstieg in die Begutachtungspraxis? 
Wo finde ich Tipps für den Praxiseinstieg? Und wie erhalte ich 
überhaupt meinen ersten Auftrag?

Ihnen wurde als zuständige Staatsanwältin bzw. zuständiger 
Staatsanwalt ein neuer Fall zugeteilt, bei dem Ihnen bereits bei 
der Haftbefehlseröffnung Zweifel an der Schuldfähigkeit der 
Beschuldigten bzw. des Beschuldigten kommen. Es gibt lebens-
geschichtliche Hinweise auf eine psychiatrische Erkrankung 
und erste Anhaltspunkte, dass diese möglicherweise einen 
konkreten Einfluss auf die mutmaßliche Tat gehabt haben 
könnte.  – Was nun? In welchen Fällen ist ein psychiatrischer 
Sachverständiger heranzuziehen? Welche konkreten Fragen sind 
an diesen zu richten? Und wen beauftrage ich womit?
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Diese drei Fallkonstellationen sind typische Beispiele für Be
rufsgruppen unterschiedlicher Disziplinen, die sich im straf-
rechtlichen Berufskontext erstmalig mit der Beauftragung und 
Durchführung forensisch-psychiatrischer Begutachtungen aus-
einandersetzen. Um diesen den Einstieg in die Begutachtungs-
praxis zu erleichtern, wurde dieses Handbuch geschrieben. Es 
soll als strukturiertes Nachschlagewerk zur Klärung initial auf-
kommender Fragen in der Praxis/für Praktiker fungieren und 
praxisnahe Ratschläge für eigene Gutachten bzw. den Umgang 
mit Gutachten im Verfahren anhand von realen Praxisbeispie-
len zu Fragen wie der Schuldfähigkeit oder der Kriminalprog-
nose liefern. Es erläutert überblicksartig und prägnant die 
forensisch-psychiatrische Begutachtungspraxis und beschreibt 
wichtige Grundlagen, praxisnahe Herausforderungen sowie Fall-
stricke insbesondere für Einsteiger. Nah an der Begutachtungs-
praxis gibt dieses Handbuch eine griffbereite Orientierung für 
Einsteiger im forensisch-psychiatrischen Berufskontext und 
enthält Auszüge aus Gutachten mit Beispielbewertungen, Lite-
raturtipps und weiteres, nützliches Material zur Vertiefung.

Auch wenn das vorliegende Handbuch bereits im Titel die 
psychiatrische Profession adressiert, sei an dieser Stelle vorab 
angemerkt, dass Psychologen grundlegend genauso wie Psych-
iater strafrechtsrelevante Gutachten erstellen und vor Gericht 
erstatten können. Laut Bundesgerichtshof liegt es im Ermessen 
des Gerichts, ob im strafrechtlichen Kontext ein Psychiater 
oder Psychologe hinzuzuziehen ist. Auf Grundlage der Stärken 
beider Disziplinen empfiehlt sich aus Sicht der Autoren ohne-
hin das arbeitsteilige interdisziplinäre Zusammenwirken von 
Psychiatern und Psychologen. Aus ökonomischen Gründen 
wird in diesem Handbuch stets auf die psychiatrisch-forensi-
sche Begutachtung eingegangen; die entsprechenden Inhalte 
lassen sich aber selbstverständlich genauso auf von Psycho
logen erstellte Gutachten anwenden. Ohnehin ist aber aus Sicht 
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der Autoren für die Qualität eines Gutachtens nicht die Profes-
sion an sich, sondern die durch Fortbildungen und Zertifizie-
rungen erlangte individuelle Kompetenz eines Sachverständi-
gen entscheidend.
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1	 Die forensische Psychiatrie 

1.1 Womit beschäftigt sich die forensische 
Psychiatrie?

Die forensische Psychiatrie beschäftigt sich als Teildisziplin der 
Psychiatrie neben der Erfassung, Betreuung und Behandlung 
psychisch kranker Rechtsbrecher zudem mit fachspezifischen 
Begutachtungsfragen aus sämtlichen relevanten Rechtsgebieten 
wie dem Straf-, Zivil- oder Sozialrecht (Müller & Nedopil 2017). 
Als interdisziplinäre Wissenschaft integriert sie mehrere Teil-
bereiche und dient somit als Schnittstelle mehrerer Diszipli-
nen. So bringen unter anderem die Rechtswissenschaften, die 
(Rechts-)​Medizin, die Psychologie, die Kriminologie, die Neuro-
logie und die Soziologie ihre fachspezifischen Kompetenzen 
mit ein und ergänzen sich zur eigenständigen Teildisziplin.

1.2 Woher kommt der Begriff »forensisch«?

Das eingrenzende Adjektiv »forensisch« leitet sich vom lateini-
schen forum ab und bezeichnet den Platz, das Theater oder auch 
das Gericht. Ein Forum war im alten Rom der Marktplatz, auf 
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dem unter anderem gerichtliche Verhandlungen abgehalten 
und öffentliche Rechtsstreitigkeiten ausgetragen wurden. »Fo
rensisch« bezieht sich demnach auf die Anwendung einer Wis-
senschaft zur Beantwortung von gerichtlichen Fragen verschie-
dener gutachterlicher Bereiche (Müller & Nedopil 2017).

1.3 Welche Stellung nimmt die psychiatrisch-
forensische Begutachtung ein?

Die forensisch-psychiatrische Begutachtung übernimmt inner-
halb der Disziplin eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, 
indem psychowissenschaftliche Sachverständige den juristi-
schen und behördlichen Entscheidungsträgern anhand ihres spe-
zifischen Fachwissens die wissenschaftliche Erkenntnisgrund-
lage für juristische Entscheidungen liefern (Wertz et al. 2023). 
Regelmäßig werden somit Sachverständige verschiedener Pro-
fessionen herangezogen, um juristische Entscheidungen auf 
eine wissenschaftlich fundierte Grundlage zu stellen (Dahle 
2010). Die Aufgabe eines Sachverständigen besteht darin, dem 
Auftraggeber die medizinischen und psychologischen Voraus-
setzungen der gestellten Fragestellungen darzulegen und vor 
dem Hintergrund der wissenschaftlichen Expertise zu erläu-
tern, sodass der Auftraggeber auf dieser Grundlage eine eigen-
ständige Entscheidung treffen kann.
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1.4 Aus welchen Rechtsgebieten ergeben sich 
psychiatrisch-forensische Begutachtungs
aufträge?
Aufgabenstellungen an die forensische Psychiatrie ergeben sich 
grundlegend aus allgemeinen rechtlichen Problemen im Um
gang mit psychisch Kranken sowie aus den Auswirkungen der 
psychischen Probleme dieser Menschen auf ihre Fähigkeit zu 
rechtsrelevantem Handeln (Müller & Nedopil 2017). Entspre-
chende Auswirkungen können häufig Rechtsfragen in unter-
schiedlichen Bereichen nach sich ziehen (Dreßing & Förster 
2021a). Bei der forensisch-psychiatrischen Begutachtung geht 
es dabei nicht um das Treffen allgemein überdauernder gülti-
ger und abstrakter Feststellungen bezüglich rechtlicher Fragen, 
sondern immer um die konkrete Beantwortung einer psychiat-
risch-juristischen Fragestellung anhand eines konkreten Einzel-
falls (Dreßing & Foerster 2021a). Aufträge für Begutachtungen 
sind somit in allen Rechtsgebieten denkbar und kommen regel-
haft vornehmlich im Straf-, Zivil- und Sozialrecht vor (Segmil-
ler & Dudeck 2023).

1.5 Mit welchen konkreten Fragestellungen 
befasst sich die psychiatrisch-forensische 
Begutachtung?
Fragestellungen werden aus den verschiedenen Rechtsberei-
chen an psychiatrische Sachverständige geleitet. Typische zivil-
rechtliche Fragestellungen umfassen unter anderem die Begut-
achtung der Geschäfts-, Testier- oder Prozessfähigkeit oder im 
Rahmen des Familien- und Vormundschaftsrechts die elterli-

1.4 Aus welchen Rechtsgebieten ergeben sich 
Aufträge?

1.5 Mit welchen Fragestellungen befasst sich 
Begutachtung?



28  1 Die forensische Psychiatrie

che Sorge bzw. die Gefährdung des Kindeswohls. Auch die Frage 
des Leistungsbezugs einer Berufsunfähigkeitsversicherung fällt 
mittlerweile seit einer Gesetzesänderung zum 01. 01. 2001 in 
das Zivilrecht. Im Sozialrecht geht es in der Regel um die Beur-
teilung einer Arbeitsunfähigkeit, der Rente und Minderung der 
Erwerbsfähigkeit oder der vollen bzw. teilweisen Erwerbsmin-
derung. Typische strafrechtsrelevante Fragestellungen beinhal-
ten die Frage nach der Schuldfähigkeit (oftmals) in Verbindung 
mit der sich anschließenden Frage nach der Unterbringung in 
einer Maßregelvollzugseinrichtung oder Entziehungsanstalt, 
der Kriminalprognose, Fragen zur Sicherungsverwahrung, der 
Glaubhaftigkeit von (Zeugen-)Aussagen, der Reifebeurteilung 
von Jugendlichen bzw. Heranwachsenden oder der Verhand-
lungs- oder der Haftfähigkeit. Weitere Gebiete der Sachverstän-
digentätigkeit sind das Verwaltungsrecht (z. B. die Frage nach 
der Zulassung zu einem Studium über eine Härtefallregelung), 
das Verkehrsrecht (z. B. Untersuchung der Fahreignung), das 
Waffenrecht (z. B. zur Frage der Eignung zur Benutzung einer 
Schutzwaffe) und Kausalitätsprüfungen nach dem Opferent-
schädigungsgesetz (Hänert 2023).

Vor dem Hintergrund der Vielzahl an dargestellten Fragestel-
lungen an psychowissenschaftliche Sachverständige wird im 
Folgenden konkreter auf die strafrechtsrelevante Begutach-
tungspraxis eingegangen, die im Fokus dieses Handbuchs liegt.

TA KE-H OM E M ESSAGES
	▖ Die interdisziplinäre Teildisziplin der forensischen Psychiatrie 
beschäftigt sich mit der Erfassung, Betreuung, Behandlung 
und Begutachtung psychisch kranker Rechtsbrecher.

	▖ Die Namensgebung leitet sich vom lateinischen forum (= Markt-
platz) ab; das Adjektiv forensisch bezieht sich auf die Anwen-
dung einer Wissenschaft zur Beantwortung von gerichtlichen 
Fragen.
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	▖ Forensisch-psychiatrische Begutachtungen zielen auf die Be
antwortung medizinischer Voraussetzungen juristischer Fra-
gestellungen ab.

	▖ Aufgabe eines psychiatrischen Sachverständigen ist die Bera-
tung des Gerichts vor dem Hintergrund einer wissenschaftli-
chen Expertise, sodass der Auftraggeber auf dieser Grundlage 
eine eigenständige Entscheidung treffen kann.

	▖ Aufträge für Begutachtungen sind in allen Rechtsgebieten 
denkbar und kommen regelhaft vornehmlich im Straf-, Zivil- 
und Sozialrecht vor.

	▖ Typische zivilrechtliche Fragestellungen umfassen unter ande-
rem die Begutachtung der Geschäfts-, Testier- oder Prozess
fähigkeit.

	▖ Sozialrechtliche Fragestellungen zielen in der Regel unter 
anderem auf die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit, der Er
werbsfähigkeit und der Erwerbsminderung ab.

	▖ Strafrechtsrelevante Fragestellungen beinhalten typischer-
weise die Frage nach der Schuldfähigkeit, der konsekutiven 
Unterbringung im Maßregelvollzug, der Kriminalprognose, der 
Glaubhaftigkeit von (Zeugen-)Aussagen, der Reifebeurteilung 
von Jugendlichen bzw. Heranwachsenden oder der Verhand-
lungs- oder Haftfähigkeit.

Weiterführende Literaturempfehlungen

Dreßing, H & Förster, K (2021a). Forensisch-psychiatrische Untersuchung. 
In: Venzlaff, U., Foerster, K, Dreßing, H & Habermeyer, E (Hrsg). Psychi-
atrische Begutachtung. Ein praktisches Handbuch für Ärzte und Juris-
ten. München: Urban & Fischer.

Häßler, F, Nedopil, N & Dudeck, M (2022). Praxishandbuch Forensische 
Psychiatrie. Grundlagen, Begutachtung, Interventionen im Erwachse-
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2	 Psychiatrisch-forensische 
Begutachtung

2.1 Welche Stellung hat die psychiatrisch-
forensische Begutachtung im Strafrecht?

Das Erstellen von strafrechtsrelevanten Gutachten gehört zu 
den zentralen Tätigkeiten von im forensischen Kontext tätigen 
psychowissenschaftlichen Berufsgruppen (Hänert 2023). Der 
Sachverständige nimmt dabei eine beratende Rolle für den Auf-
traggeber  – vornehmlich das Gericht  – ein. Seine Aufgabe be
steht darin, die medizinischen Voraussetzungen für die Beant-
wortung juristischer Fragestellungen zu erläutern, sodass der 
Auftraggeber auf dieser Grundlage eine eigenständige Ent-
scheidung treffen kann. Hierbei geht es stets um konkrete indi-
viduelle psychiatrisch-forensische Fragestellungen im Einzel-
fall und keine allgemein überdauernden, umfassenden Beurtei
lungen von Menschen (Dreßing & Förster 2021b; Hänert 2023). 
Strafrechtsrelevante Fragestellungen an psychiatrisch-forensi-
sche Sachverständige sind vielfältig und können im Ermitt-
lungs-, Zwischen-, Haupt- und Erkenntnisverfahren vorkom-
men.

2.1 Welche Stellung hat die Begutachtung im 
Strafrecht?
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2.1.1 Wann muss und kann im Strafrecht 
ein Sachverständiger hinzugezogen werden?

Ob und in welcher Form ein Sachverständigengutachten in Auf-
trag gegeben wird, obliegt weitestgehend dem Ermessen des 
Gerichts. Eine Verletzung der Aufklärungspflicht liegt vor, wenn 
es bei relevanten fachfremden Fragen auf Sachverständige ver-
zichtet. Die Hinzuziehung eines Sachverständigen ist immer 
dann notwendig, wenn das Gericht nicht selbst die erforder
liche Sachkenntnis für die Feststellung von Tatsachen oder die 
Beurteilung von Fragen besitzt.

M ERKE
Das Gericht hat nach pflichtgemäßem Ermessen darüber zu 
befinden, ob es selbst die erforderliche Sachkunde besitzt oder 
nicht.

Bei psychiatrisch-forensischen Fragestellungen sieht die Recht-
sprechung die Einholung eines Gutachtens meist als erforder-
lich und damit als zwingend geboten an (Müller & Nedopil 2017). 
In welchen Fällen ein psychiatrisch-forensischer Sachverstän-
diger hinzuzuziehen ist, ist in der Strafprozessordnung (StP O) 
jedoch nur fragmentarisch geregelt. Manche Gutachten im 
Strafrecht sind gesetzlich vorgeschrieben, andere stehen im Er
messen des Gerichts. Hängt die richterliche Beurteilung juristi-
scher Fragestellungen von der Feststellung psychiatrischer Er
krankungen und deren diagnostischer Beurteilung oder be
stimmten psychischen Zuständen ab, so ist im Allgemeinen ein 
Sachverständiger heranzuziehen. Die Notwendigkeit für die 
Einholung eines psychiatrisch-forensischen Gutachtens im 
Strafrecht ergibt sich nicht aus der Schwere der Straftat oder der 
zu erwartenden Verurteilung, sondern aus den konkreten Um
ständen des Einzelfalls.
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Im Hauptverfahren ist ein Sachverständiger verpflichtend 
heranzuziehen, wenn mit der Unterbringung des Angeklagten in 
einem psychiatrischen Krankenhaus, in einer Entziehungsanstalt 
oder in der Sicherungsverwahrung zu rechnen ist oder die Unter-
bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (nach § 67e 
StGB) geprüft werden soll. Vor der Anordnung der nachträgli-
chen Sicherungsverwahrung sind sogar zwei voneinander un
abhängige Sachverständige heranzuziehen. Unter denselben 
Umständen soll auch im Ermittlungs- sowie Sicherungsverfah-
ren ein Sachverständiger hinzugezogen werden (Rosenau 2021a; 
Rössner 2007; Schmidt & Habermeyer 2023; Wolf & Nedopil 
2005).

2.1.2 Wie und durch wen erfolgt die Auswahl 
des psychiatrisch-forensischen Sachverständigen?

Die Auswahl von Sachverständigen und die Bestimmung ihrer 
Anzahl sowie der Fachrichtung erfolgen im Strafprozess gemäß 
Strafprozessordnung in der Regel durch den Richter. Bedenken 
gegen die Auswahl des Sachverständigen können jedoch von 
sämtlichen Verfahrensbeteiligten unter Angabe von Gründen 
(z. B. Misstrauen gegen die Unparteilichkeit oder Neutralität) 
vorgebracht werden (Hänert 2023). Aus diesem Grund ist der 
Verteidiger vor der Auswahl des Sachverständigen zu hören 
(Rössner 2007). Sachverständige haben kein eigenes grund
legendes Recht zur Selbstablehnung, die Pflicht zur Erstellung 
von Gutachten ist generell eine staatsbürgerliche Aufgabe (Röss-
ner 2007). Sie können aber aus denselben Gründen wie Zeugen 
(z. B. Verwandtschaft), der Verschwiegenheitsverpflichtung auf-
grund einer früheren Behandlung des Probanden oder auf-
grund persönlicher Aspekte wie Arbeitsüberlastung oder feh-
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lender Kompetenzen einen Gutachtenauftrag ablehnen (Franke 
2022; Hänert 2023). Im Hauptverfahren wird der Auftrag in der 
Regel vom Gericht vergeben, im Ermittlungsverfahren können 
Sachverständige bereits von der Staatsanwaltschaft mit der 
Erstellung eines Gutachtens beauftragt werden. Auch der Be
schuldigte bzw. Angeklagte selbst oder seine Verteidigung kön-
nen eigenständig ein psychiatrisch-forensisches Sachverstän-
digengutachten, ein sogenannte Privatgutachten, in Auftrag 
geben (mehr zur Erstellung von Privatgutachten siehe Ab
schn. 2.4.4) (Kaspar 2022). Festgelegte Kriterien für die Auswahl 
von Sachverständigen lassen sich nicht finden (Rosenau 2021a). 
Die tatsächliche Auswahl der Sachverständigen hat sich primär 
an deren fachlicher Eignung zur Beantwortung der konkreten 
Gutachtenfrage zu orientieren (fachspezifische Kompetenzen, 
wissenschaftliche Offenheit und Neutralität). Von verschiede-
nen Institutionen wie z. B. Landesärztekammern, der Deut-
schen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psy
chosomatik und Nervenheilkunde (D GPPN) oder dem Berufs-
verband Deutscher Psychologen (BDP) bzw. der Deutschen 
Gesellschaft für Psychologie (D GP S) werden aktualisierte Lis-
ten mit Sachverständigen zur Verfügung gestellt, welche über 
ein Zertifikat bei den entsprechenden Gesellschaften oder Ver-
bänden verfügen (mehr zu Aus-, Fort- und Weiterbildungen siehe 
Kap. 5.1) (Segmiller 2022b).

2.1.3 Was sind typische strafrechtsrelevante 
Fragestellungen?

Psychiatrisch-forensische Sachverständige werden in der straf-
gerichtlichen Praxis für vielfältige Fragen herangezogen (Rose-
nau 2021b). Typische strafrechtsrelevante Probleme umfassen 
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zunächst die Frage nach der Schuldfähigkeit gemäß §§ 20 und 21 
StGB und die (oftmals) damit in Verbindung stehende Frage 
nach der Unterbringung im Maßregelvollzug  – entweder in 
einem psychiatrischen Krankenhaus (gemäß § 63 StGB) oder in 
einer Entziehungsanstalt (gemäß § 64 StGB). Bei einer Maßre-
gelindikation ist zwangsläufig auch eine Beurteilung zukünfti-
ger Gefährlichkeit unabdingbar. Zudem sind kriminalprognosti-
sche Beurteilungen unter anderem bei der Aussetzung von Stra-
fen nach §§ 57, 57a StGB und Maßregeln nach §§ 67b und 67d 
Abs. 2 StGB einzuholen. Auch ergeben sich kriminalprognosti-
sche Fragestellungen unter anderem zur Vorbereitung von 
Sanktionsentscheidungen, bei Bestimmungen einer erforder
lichen und möglichen Behandlung, der Strafaussetzung zur 
Bewährung und Aussetzung des Strafrestes (§§ 56, 57, 57a StGB) 
sowie zur Anordnung der Sicherungsverwahrung (§ 66 StGB), 
der vorbehaltenen und – bei Fehleinweisung in ein psychiatri-
sches Krankenhaus – der nachträglichen Sicherungsverwahrung 
(§§ 66a, 66b StGB) (Rosenau 2021b). Darüber hinaus ergeben 
sich Begutachtungserfordernisse im Rahmen der Anordnung 
und Durchführung einer Unterbringung für gutachterliche 
Stellungnahmen unter anderem zur Frage der sofortigen Aus-
setzung zur Bewährung (§ 67b StGB), zur bedingten Aussetzung 
(§ 67d Abs. 2, § 67e StGB), zur Änderung der Vollstreckungsrei-
henfolge (§ 67 Abs. 2 und 3 StGB), zur Überweisung in den Voll-
zug einer anderen Maßregel (§ 67a StGB), zur Erteilung von Wei-
sungen (§ 68b StGB), zur Gewährung von Vollzugslockerungen 
sowie im Rahmen der Führungsaufsicht zur Erteilung und 
Änderung von Weisungen, dem Widerruf der Aussetzung (§ 67g 
StGB) oder im Rahmen einer befristeten Wiederinvollzugset-
zung (§ 67h StGB) (Eusterschulte et al. 2021). Herangezogen wer-
den psychiatrisch-forensische Sachverständige zudem bei der 
Beurteilung der Glaubhaftigkeit von (Zeugen-)Aussagen, der 
Reifebeurteilung von Jugendlichen bzw. Heranwachsenden oder 
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der Verhandlungs-, Vernehmungs- oder der Haftfähigkeit (Berg-
mann & Köhler 2024; Rosenau 2021b). Hinzu kommen Gutach-
ten zur Behandlungsfähigkeit sowie Aussagetüchtigkeit (Röss-
ner 2007).

2.1.4 Was sind Aufgaben und Anforderungen eines 
psychiatrisch-forensischen Gutachtens?

Sachverständige nehmen auf Grundlage eigener Sachkunde 
und Erfahrung Stellung zu Fragen, deren Beantwortung eine 
besondere fachliche Expertise erfordert (Hänert 2023). Die Auf-
gabe eines Sachverständigen ist es, auf Basis des schriftlichen 
Gutachtens und der mündlichen Erstattung in foro psychiatri-
sche Sachverhalte und Schlussfolgerungen nachvollziehbar 
und allgemeinverständlich zu formulieren, darzustellen und 
an psychiatrisch-forensische Laien zu vermitteln, sodass diese 
sie eigenständig in ihrem Fachgebiet anwenden können. Ziel ist 
es, dem Auftraggeber die psychiatrisch-forensischen Voraus-
setzungen zu benennen und diese zu erläutern, um so das Ge
richt in die Lage zu versetzen, selbstständig Entscheidungen zu 
treffen (Müller & Nedopil 2017).

M ERKE
Rechtsfragen werden nie vom psychiatrisch-forensischen Sach-
verständigen beantwortet.

Dieser hat lediglich die (medizinischen) Voraussetzungen zu
grunde zu legen, aufgrund derer der Auftraggeber die juristi-
sche Fragestellung nach selbstständiger Wertung und Würdi-
gung beantworten kann. Psychiatrisch-forensische Sachverstän
dige unterstützen lediglich den Beurteilungs- und Entschei-
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dungsprozess der auftraggebenden Instanzen, geben aber keine 
finale Bewertung ab. Sie haben sich als Beweismittel auf die 
Beurteilung der Umstände zu beschränken, auf die sich ihr 
Fachwissen bezieht; die Beweiswürdigung obliegt dabei stets 
dem Gericht (Hänert 2023).

M ERKE
Neben der Beherrschung der eigenen Fachdisziplin samt trans-
parenter Darlegung der persönlichen und allgemeinen Kompe-
tenzgrenzen der Disziplin an sich sowie der Grundkenntnisse 
über das Rechtsgebiet lassen sich folgende weitere Anforderun-
gen an eine gutachterliche Tätigkeit definieren:

	▖ keine Grenzüberschreitung der Beratungsaufgabe für den 
Auftraggeber

	▖ Unparteilichkeit
	▖ Neutralität
	▖ Objektivität
	▖ Vertrauenswürdigkeit
	▖ persönliche Integrität des Sachverständigen gegenüber allen 
Verfahrensbeteiligten

	▖ die Fähigkeit zur Integration sämtlicher relevanter Informa
tionen mit Fokus auf die für die Fragestellung relevanten An
knüpfungstatsachen

Zudem sollen Sachverständigengutachten einen Nutzen für den 
Auftraggeber darstellen und nachprüfbar sein. Sämtliche dar-
gestellten Anforderungen bilden die Grundlage, ein Gutachten, 
wie vom Gesetz gefordert, »unparteiisch und nach bestem Wis-
sen und Gewissen« zu erstatten (Dreßing & Foerster 2021b; 
Kury & Obergfell-Fuchs 2012; Segmiller 2022b). »Unparteiisch« 
ist dabei definiert als die Unabhängigkeit gegenüber sämt
lichen Verfahrensbeteiligten und den entsprechenden Erwar-
tungshaltungen. Diesbezügliches Misstrauen kann sich z. B. 
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dann ergeben, wenn sich Sachverständige vor der Beweisauf-
nahme oder während eines laufenden Prozesses öffentlich hin-
sichtlich ihrer gutachterlichen Einschätzung äußern, den Gut-
achtenauftrag überschreiten oder falsche Angaben über das 
diagnostische Vorgehen machen (Hänert 2023). »Nach bestem 
Wissen« meint die Kompetenz bzw. Qualifikation des Sachver-
ständigen. Er muss sein Fachgebiet beherrschen, die Gesamt-
heit aller diagnostischen und psychopathologischen Aspekte 
beurteilen sowie fachliche Fragen erkennen und benennen 
können. »Nach bestem Gewissen« zielt auf die Vertrauenswür-
digkeit des Sachverständigen und umfasst die Objektivität in 
der Beurteilung, die Transparenz in seinen Feststellungen und 
die Nachvollziehbarkeit in seinen Schlussfolgerungen. Vom psy-
chiatrisch-forensischen Sachverständigen wird verlangt, ein 
wissenschaftlich begründetes, kriterienorientiertes Gutachten als 
wichtige Entscheidungshilfe rechtlicher Fragestellungen vorzu-
legen (Dreßing & Foerster 2021b).

2.1.5 Wie ist die Abgrenzung zu einer 
Stellungnahme bzw. Beurteilung?

Ein psychiatrisch-forensisches Sachverständigengutachten ist 
eine umfassende Darstellung selbst erhobener und fremder 
Befunde. Das Ziel ist die nachvollziehbare Beantwortung einer 
konkreten Fragestellung auf Basis wissenschaftlich anerkann-
ter Methoden und Kriterien unter Zugrundelegung des aktuel-
len Forschungsstandes. Es stellt eine wissenschaftliche Leis-
tung dar, aufgrund wissenschaftlich anerkannter Methoden 
und Kriterien nach festgelegten Kriterien der Gewinnung und 
Interpretation von Daten fundierte Feststellungen zu konkre-
ten Fragestellungen zu treffen. Es beinhaltet stets eine eigen-



2.1 Welche Stellung hat die Begutachtung im Strafrecht?  39
B

E
G

U
TA

C
H

T
U

N
G

ständige Untersuchung samt Exploration des Probanden. Wird 
diese seitens des Probanden abgelehnt oder abgebrochen und 
erfolgt die Bitte des Auftraggebers, nur anhand der Akteninfor-
mationen Aussagen und Beurteilungen zu tätigen, ist von einer 
Beurteilung nach Aktenlage oder einer Stellungnahme zu spre-
chen. »Fehlt eine Untersuchung z. B. bei Ablehnung der Explo
ration durch den Probanden mit folgender Bitte des Auftrag
gebers, nur anhand der Aktenlage Aussagen zu tätigen, sollte 
von einer Stellungnahme oder einer Beurteilung nach Akten-
lage gesprochen werden. Damit betont man, dass – zumindest 
aus psychiatrischer Sicht – kein Gutachten im eigentlichen Sinn 
vorliegt.« (Segmiller & Dudeck 2023, S. 19) Gutachterliche Stel-
lungnahmen können (z. B. ergänzend zu anderen Gutachten) 
ebenso konkrete (Detail-)Fragestellungen des Auftraggebers 
auf Basis empirischer und theoretischer Erkenntnisse beant-
worten, die entsprechenden sachverständigen Verfasser erhe-
ben dafür aber keine eigenen Befunde. Während aus psychowis-
senschaftlicher Sicht ohne eigene Untersuchung des Probanden 
durch den Sachverständigen somit kein Gutachten im eigentli-
chen Sinne vorliegt, stellen aus juristischer Perspektive neben 
Gutachten auch ärztliche Stellungnahmen, Zeugnisse oder 
anderweitige ärztliche Beurteilungen unabhängig von der eige-
nen Untersuchung des Probanden bzw. Patienten zumindest 
Beweismittel dar (Hänert 2023; Kury & Obergfell-Fuchs 2012).

2.1.6 Wie ist die Stellung eines psychiatrischen 
Sachverständigen?

Die Stellung des psychiatrisch-forensischen Sachverständigen 
ist grundlegend auf eine Gehilfenrolle festgelegt, weshalb er 
mitunter als »Berater des Gerichts« bezeichnet wird. Die Auf-
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gabe des Sachverständigen besteht darin, dem Auftraggeber 
die  Sachverhalte derart darzustellen und zu erläutern, sodass 
dieser diese nachvollziehen und eine eigenständige, begrün-
dete Meinung bilden kann. Dafür bedarf es der besonderen Be
rücksichtigung von Sachverständigen, sämtliche Sachverhalte, 
Schlussfolgerungen und Interpretationen laiengerecht in allge-
mein verständlicher Sprache zu vermitteln. Die eigentliche 
Beantwortung der Rechtsfrage erfolgt nicht durch den Sachver-
ständigen, er dient lediglich als Beweismittel. Er bietet auf Basis 
seiner fachlichen Kompetenz Hinweise, Anhaltspunkte und 
Schlussfolgerungen, die dem Auftraggeber als Hilfe bei der Ent-
scheidungsfindung dienen. Ein Sachverständiger hat dabei nur 
solche Fragen zu beantworten, zu deren Beantwortung er unter 
Wahrung der Kompetenzgrenzen fachlich geeignet ist. Die 
eigenständige Beurteilung juristischer Begrifflichkeiten, wie 
z. B. die Schuldfähigkeit, Aussagetüchtigkeit oder die Prozess
fähigkeit, deren Feststellung nicht zu den Aufgaben eines Sach-
verständigen gehört, ist als inadäquat anzusehen. Er hat nichts 
weiter als die psychiatrisch-forensischen Voraussetzungen für 
die entsprechenden juristischen Termini zu beurteilen (Dreß-
ing & Foerster 2021b; Müller & Nedopil 2017; Rosenau 2021a). 
Trotz der exklusiv beratenden Stellung des Sachverständigen im 
Strafrecht ist er in seiner Ausübung selbstständig und unab-
hängig. Er kann grundsätzlich alle Ermittlungsunterlagen ein-
sehen und anfordern und ebenso anregen, weitere Personen für 
einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn zu befragen (Segmiller 
2022b). Psychiatrisch-forensische Sachverständige müssen im 
Rahmen der Begutachtung nicht alle erforderlichen Untersu-
chungen in Gänze persönlich durchführen; die Hinzuziehung 
von namentlich benannten Gehilfen ist erlaubt, solange er sich 
von den Untersuchungsbefunden selbst überzeugt und diese 
eigenständig verantwortet. Unter die untergeordneten Hilfs-
dienste können z. B. Schreibarbeiten oder quantitative Testaus-
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wertungen fallen. Begutachtungen, die unter Supervision er
stellt werden (z. B. um einen Neuling einzuarbeiten), sind in 
jedem Rechtsgebiet vorab dem Auftraggeber mitzuteilen bzw. 
ist dessen explizite Zustimmung einzuholen. In jedem Falle ist 
der Sachverständige jedoch verpflichtet, auf Verlangen des Auf-
traggebers Akten, Mitschriften, Auswertungsdokumente und 
Untersuchungsergebnisse herauszugeben (Hänert 2023; Müller 
& Nedopil 2017).

TA KE-H OM E M ESSAGES
	▖ Das Erstellen von strafrechtsrelevanten Gutachten gehört zu 
den zentralen Tätigkeiten von im forensischen Kontext täti-
gen psychowissenschaftlichen Berufsgruppen.

	▖ Die Hinzuziehung eines Sachverständigen im Strafrecht ist 
immer dann notwendig, wenn das Gericht nicht selbst die er
forderliche Sachkenntnis für die Feststellung von Tatsachen oder 
die Beurteilung von psychiatrisch-forensischen Fragen besitzt.

	▖ Der Auftrag wird in der Regel vom Gericht vergeben; im Er
mittlungsverfahren können Sachverständige jedoch bereits 
von der Staatsanwaltschaft mit der Erstellung eines Gutach-
tens beauftragt werden. Auch der Beschuldigte bzw. Ange-
klagte selbst kann eigenständig ein sogenanntes Privatgut-
achten in Auftrag geben.

	▖ Die konkrete Auswahl von Sachverständigen erfolgt im Straf-
prozess gemäß Strafprozessordnung im Allgemeinen durch 
den Richter und orientiert sich primär an der fachlichen Eig-
nung zur Beantwortung der konkreten Gutachtenfrage.

	▖ Strafrechtsrelevante Fragestellungen beinhalten typischer-
weise unter anderem die Frage nach der Schuldfähigkeit, der 
konsekutiven Unterbringung im Maßregelvollzug, der Krimi-
nalprognose, der Glaubhaftigk    eit von (Zeugen-)Aussagen, 
der Reifebeurteilung von Jugendlichen bzw. Heranwachsen-
den bzw. der Verhandlungs- oder Haftfähigkeit.
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	▖ Die Aufgabe eines Sachverständigen ist es, psychiatrische 
Sachverhalte nachvollziehbar und allgemeinverständlich an 
psychiatrisch-forensische Laien zu vermitteln.

	▖ Rechtsfragen werden nie vom psychiatrisch-forensischen 
Sachverständigen beantwortet. Dieser hat lediglich die (medi-
zinischen) Voraussetzungen zugrunde zu legen, aufgrund derer 
der Auftraggeber die juristische Fragestellung nach selbst-
ständiger Wertung und Würdigung beantworten kann.

	▖ Die Stellung des psychiatrisch-forensischen Sachverständigen 
im Strafrecht ist grundlegend auf eine Gehilfenrolle festge-
legt. Trotz der exklusiv beratenden Stellung ist er in seiner 
Ausübung selbstständig und unabhängig.

	▖ Ein psychiatrisch-forensisches Sachverständigengutachten 
beinhaltet stets eine eigenständige persönliche Untersu-
chung des Probanden. Kann diese nicht erfolgen oder erfolgt 
die Bitte des Auftraggebers, nur anhand der Akteninforma
tionen Aussagen und Beurteilungen zu tätigen, ist von einer 
Beurteilung nach Aktenlage oder einer Stellungnahme zu 
sprechen.
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